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Kundmachungen 
 
 

Flächen- 
widmungspläne 

 
keine 
 

Verfahren gemäß 
§ 24 Abs.3 ROG 1998 

 
 

Ansuchen 

 
Magistrat Salzburg 
Zahl: 5/01/23655/2006/004 

Salzburg, 23. Februar 2006 
 
Betrifft: 
Schiller Ingeborg, Ansuchen um raumordnungsmäßi-
ge Bewilligung (Einzelbewilligung) gemäß § 24 Abs. 3 
ROG 1998 für die Errichtung eines Carports auf Gst. 
1614 KG Maxglan, Liegenschaft Bayernstraße 34. 
 

Kundmachung 
 
Gemäß § 24 Abs. 3 des Salzburger Raumordnungsgeset-
zes 1998, LGBl. Nr. 44/1998 idF LGBl.Nr. 36/2004, wird 
hiemit folgendes, beim Magistrat Salzburg, Abt. 5/01 - 
Baurechtsamt, Auerspergstraße 7,1. Stock, Zimmer Nr. 
14, zur Einsicht aufliegende Ansuchen um raumord-
nungsmäßige Bewilligung (Erteilung einer Einzelbewilli-
gung) kundgemacht. 
 
Antragsteller: 
Schiller Ingeborg  
 
Antragsgegenstand (Art und Ort des Vorhabens): 
Errichtung eines Carports auf Gst. 1614 KG Maxglan, 
Liegenschaft Bayernstraße 34. 
 
Zu diesem Vorhaben können innerhalb von vier Wochen 
ab dieser Kundmachung von den Trägern öffentlicher 
Interessen und von Personen, die ein Interesse glaubhaft 
machen, schriftlich Anregungen eingebracht werden, die 

in die Beratungen des Stadtsenates zur bescheidmäßigen 
Erledigung einbezogen werden. Die Entscheidung des 
Stadtsenates darf erst nach Ablauf einer Frist von vier 
Wochen ab dieser Kundmachung erfolgen. 
 

Für den Bürgermeister: 
SR Herbert Lechner 

 
Magistrat Salzburg 
Zahl: 5/01/22295/2006/011 

Salzburg, 8. März 2006 
 
Betrifft:  
Padutsch Gertraud, Ansuchen um raumordnungsmä-
ßige Bewilligung (Einzelbewilligung) gemäß § 24 Abs. 
3 ROG 1998 für Umwidmung und Umbau Büroge-
bäude in Wohnhaus (9 Wohneinheiten) und Schaffung 
von 8 PKW-Freiabstellplätzen auf Gst. 1843/1 KG 
Stadt Salzburg, Abteilung Äußerer Stein, Liegen-
schaft Eberhard-Fugger-Straße 22. 
 

Kundmachung 
 
Gemäß § 24 Abs. 3 des Salzburger Raumordnungsgeset-
zes 1998, LGBl. Nr. 44/1998 idF LGBl.Nr. 36/2004, wird 
hiemit folgendes, beim Magistrat Salzburg, Abt. 5/01 – 
Baurechts-amt, Auerspergstraße 7, 1. Stock, Zimmer Nr. 
14, zur Einsicht aufliegende Ansuchen um raumord-
nungsmäßige Bewilligung (Erteilung einer Einzelbewilli-
gung) kundgemacht. 
 
Antragsteller: 
Gertraud Padutsch 
 
Antragsgegenstand (Art und Ort des Vorhabens): 
Umbau und Umwidmung eines Bürohauses in Wohnhaus 
(9 Wohneinheiten) und Schaffung von 8 PKW-
Freiabstellplätzen auf Gst. 1843/1 KG Stadt Salzburg, 
Abteilung Äußerer Stein, Liegenschaft Eberhard-Fugger-
Straße 22. 
 
Zu diesem Vorhaben können innerhalb von vier Wochen 
ab dieser Kundmachung von den Trägern öffentlicher 
Interessen und von Personen, die ein Interesse glaubhaft 
machen, schriftlich Anregungen eingebracht werden, die 
in die Beratungen des Stadt-senates zur bescheidmäßigen 
Erledigung einbezogen werden. Die Entscheidung des 
Stadtsenates darf erst nach Ablauf einer Frist von vier 
Wochen ab dieser Kundmachung erfolgen. 
 

Für den Bürgermeister: 
SR Dr. Herbert Lechner 

 

Erteilte Bewilligung 
 
keine 



Folge 5/2006 Amtsblatt / 15. März 2006 Seite 3 

Bebauungspläne 
 

Einleitungen 
 
Magistrat Salzburg 
Zahl: 5/03/25272/2005/1 

Salzburg, 1. März 2006 
 
Betrifft: 
Bebauungsplan der Grundstufe „Maxglan-Leopolds-
kron 4/G1/N3“ - 3. Änderung; hier: öffentliche Aufla-
ge des Entwurfes im Bereich der Inneren Medizin des 
St. Johann’s Spitals  
 

Kundmachung 
 
Gemäß § 38 Abs. 2 in Verbindung mit § 40 des Salzbur-
ger Raumordnungsgesetzes 1998 - ROG 1998, LGBl. Nr. 
44/1998, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 65/2004 (samt 
Druckfehlerberichtigung LGBl. Nr. 96/2004), wird kund-
gemacht, dass der Entwurf der 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes der Grundstufe „Maxglan-Leopoldskron 
4/G1“ entsprechend der planlichen Darstellung „Max-
glan-Leopoldskron 4/G1/N3“ im Bereich der Inneren 
Medizin des St. Johann’s Spitals, KG. Salzburg, durch 
vier Wochen, und zwar in der Zeit vom 16.03.2006 bis 
einschließlich 13.04.2006 beim Magistrat Salzburg (bei 
der Magistratabteilung 5/03 – Amt für Stadtplanung und 
Verkehr, Schwarzstraße 44, 5020 Salzburg, 4. Stock) 
während der für den Parteienverkehr bestimmten Amts-
stunden zur allgemeinen Einsicht aufgelegt wird. 
 
Die in Betracht kommenden Dienststellen des Bundes, 
die gesetzlichen beruflichen Vertretungen sowie die sons-
tigen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Pla-
nungsinteressen verfolgen, und die Personen, die ein be-
rechtigtes Interesse glaubhaft machen, sind berechtigt, 
innerhalb der Auflagefrist begründete schriftliche Ein-
wendungen vorzubringen. Die Einwendungen sind durch 
geeignete Unterlagen so zu belegen, dass eine einwand-
freie Beurteilung möglich ist. 
 

Für den Bürgermeister: 
SR D. Herbert Lechner 

 
 

Fund-Service 
Ihr direkter Draht 
Tel. 8072 – 3580 

Magistrat Salzburg 
Zahl: 5/03/35509/04/16 

Salzburg, 6. März 2006 
 
Betrifft: 
Bebauungsplan der Grundstufe „Stadion Lehen 1/G2“ – 
Neuerlassung; hier: öffentliche Auflage des Entwurfes 
im Bereich Stadion Lehen 
 

Kundmachung 
 
Gemäß § 38 Abs. 2 in Verbindung mit § 40 des Salzbur-
ger Raumordnungsgesetzes 1998 - ROG 1998, LGBl. Nr. 
44/1998, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 65/2004 (samt 
Druckfehlerberichtigung LGBl. Nr. 96/2004), wird kund-
gemacht, dass der Entwurf einer Neuerlassung des Be-
bauungsplanes der Grundstufe „Stadion Lehen 1/G1“ 
entsprechend der planlichen Darstellung „Stadion Lehen 
1/G2“ im Bereich Stadion Lehen durch vier Wochen, und 
zwar in der Zeit vom 27.3.2006 bis einschließlich 
24.4.2006 beim Magistrat Salzburg (bei der Magistratab-
teilung 5/03 – Amt für Stadtplanung und Verkehr, 
Schwarzstraße 44, 5020 Salzburg, 4. Stock) während der 
für den Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden zur 
allgemeinen Einsicht aufgelegt wird. 
 
Die in Betracht kommenden Dienststellen des Bundes, 
die gesetzlichen beruflichen Vertretungen sowie die sons-
tigen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Pla-
nungsinteressen verfolgen, und die Personen, die ein be-
rechtigtes Interesse glaubhaft machen, sind berechtigt, 
innerhalb der Auflagefrist begründete schriftliche Ein-
wendungen vorzubringen. Die Einwendungen sind durch 
geeignete Unterlagen so zu belegen, dass eine einwand-
freie Beurteilung möglich ist. 
 

Für den Bürgermeister: 
SR Dr. Herbert Lechner 

 
Magistrat Salzburg 
Zahl: 5/03/30145/04/10 

Salzburg, 6. März 2006 
 
Betrifft: 
Bebauungsplan der Grundstufe „Bahnofsvorplatz 1/G2“ 
– Neuerlassung; hier: öffentliche Auflage des Entwurfes 
im Bereich Bahnhofsvorplatz – Engelbert-Weiß-Weg 
 

Kundmachung 
 
Gemäß § 38 Abs. 2 in Verbindung mit § 40 des Salzbur-
ger Raumordnungsgesetzes 1998 - ROG 1998, LGBl. Nr. 
44/1998, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 65/2004 (samt 
Druckfehlerberichtigung LGBl. Nr. 96/2004), wird kund-
gemacht, dass der Entwurf einer Neuerlassung des Be-
bauungsplanes der Grundstufe „Bahnhofsvorplatz 1/G1“ 
entsprechend der planlichen Darstellung „Bahnhofsvor-
platz 1/G2“ im Bereich Bahnhofsvorplatz – Engelbert-
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Weiß-Weg durch vier Wochen, und zwar in der Zeit vom 
27.3.2006 bis einschließlich 24.4.2006 beim Magistrat 
Salzburg (bei der Magistratabteilung 5/03 – Amt für 
Stadtplanung und Verkehr, Schwarzstraße 44, 5020 Salz-
burg, 4. Stock) während der für den Parteienverkehr be-
stimmten Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht aufge-
legt wird. 
 
Die in Betracht kommenden Dienststellen des Bundes, 
die gesetzlichen beruflichen Vertretungen sowie die sons-
tigen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Pla-
nungsinteressen verfolgen, und die Personen, die ein be-
rechtigtes Interesse glaubhaft machen, sind berechtigt, 
innerhalb der Auflagefrist begründete schriftliche Ein-
wendungen vorzubringen. Die Einwendungen sind durch 
geeignete Unterlagen so zu belegen, dass eine einwand-
freie Beurteilung möglich ist. 

 

Für den Bürgermeister: 
SR Dr. Herbert Lechner 

 

Beschlüsse und Bausperren 
 
Magistrat Salzburg 
Zahl: 5/03/42884/2005/10 

Salzburg, 27. Februar 2006 
 
Betrifft: 
Bebauungsplan der Aufbaustufe „Sonnenpark 1/A1“; 
hier: Beschluss des Bebauungsplanes im Bereich west-
lich der Karl-Reisenbichler-Straße und Jung-Ilsen-
heim-Straße 
 

Kundmachung 
 
Der Stadtsenat der Landeshauptstadt Salzburg hat in sei-
ner Sitzung am 20.2.2006, gestützt auf Punkt 1.2.20. des 
Anhanges zur GGO, gemäß § 38 Abs. 4 des Salzburger 
Raumordnungsgesetzes 1998 – ROG 1998, LGBl. Nr. 
44/1998, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 65/2004 (samt 
Druckfehlerberichtigung LGBl. Nr. 96/2004), den Be-
bauungsplan der Aufbaustufe „Sonnenpark 1/A1“ für ein 
Gebiet entsprechend der planlichen Darstellung ON 12 
beschlossen. 
 
Gemäß § 19 Abs. 1 des Salzburger Stadtrechtes 1966 
erfolgt hiermit die Kundmachung durch Auflegung zur 
öffentlichen Einsicht während der für den Parteienver-
kehr bestimmten Amtsstunden (§ 13 Abs. 5 AVG) des 
Magistrates (bei der Magistratsabteilung 5/03 – Amt für 
Stadtplanung und Verkehr, Schwarzstraße 44, 5020 Salz-
burg, 4. Stock). 
 

Für den Bürgermeister: 
SR Dr. Herbert Lechner 

 

Magistrat Salzburg 
Zahl: 5/03/57960/2005/12 

Salzburg, 6. März 2006 
 

Betrifft: 
Bebauungsplan der Aufbaustufe „Ernest-Thun-Straße 
1/A1“; hier: Beschluss des Bebauungsplanes 
 

Kundmachung 
 

Der Stadtsenat der Landeshauptstadt Salzburg hat in sei-
ner Sitzung am 6.3.2006 gestützt auf Punkt 1.2.20. des 
Anhanges zur GGO, gemäß § 38 Abs.4 des Salzburger 
Raumordnungsgesetzes 1998 – ROG 1998, LGBl.Nr. 
44/1998, zuletzt geändert durch LGBl.Nr. 65/2004 (samt 
Druckfehlerberichtigung LGBl.Nr. 96/2004), den Bebau-
ungsplan der Aufbaustufe „Ernest-Thun-Straße 1/A1“ für 
ein Gebiet entsprechend der planlichen Darstellung ON 9 
beschlossen. 
 

Gemäß § 19 Abs.1 des Salzburger Stadtrechtes 1966 er-
folgt hiermit die Kundmachung durch Auflegung zur öf-
fentlichen Einsicht während der für den Parteienverkehr 
bestimmten Amtsstunden (§ 13 Abs.5 AVG) des Magist-
rates (bei der Magistratsabteilung 5/03 – Amt für Stadt-
planung und Verkehr, Schwarzstraße 44, 5020 Salzburg, 
4. Stock) 

Für den Bürgermeister: 
SR Dr. Herbert Lechner 

 

Öffentliches Gut 
Gemeingebrauch/ 
(Ent-) Widmungen 

 

keine 
 

qwm 

 

Bürgerservice 
Ihr Anliegen ist unser Anliegen: 
 
Mit dem Bürgerservice bietet Ihnen die 
Stadtverwaltung eine zentrale Anlaufstelle, 
deren Mitarbeiter Anregungen, Hinweise 
oder Beschwerden gerne entgegennehmen 
und weiterbearbeiten. 
 
Schloss Mirabell 
Montag bis Donnerstag, 7.30 bis 16.00 Uhr, 
Freitag, 7.30 bis 13.00 Uhr 
Tel. 8072 - 2000 
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Sonstiges 
 

Magistrat Salzburg 
Zahl: 8/01/20947/2006/3 

Salzburg, 1. März 2006 
 

Betrifft: 
Steuerterminkalender April 2006 
 

Städtische Steuern und Abgaben im April 2006 
 
15. Ortstaxe u. bes. Fondsbeitrag 
 gem. Sbg.Tourismusgesetz           für Feber 2006 
  

Kommunalsteuer              für März 2006 
  

 Vergnügungssteuer (nur 
regelmäßig wiederkehrende 
Veranstaltungen)              für März 2006 

 

Für den Bürgermeister: 
Santner 

 

Öffentliche 
Ausschreibungen 

 
Der (Die) hier wiedergegebene(n) Text(e) einer Be-
kanntmachung im (in) Vergabeverfahren ist eine zusätzli-
che Information. Der rechtsverbindliche Text ist unter 
www.salzburg.gv.at abrufbar. Die Bekanntmachung unter 
www.salzburg.gv.at kann auch bereits vor Erscheinen der 
gegenständlichen Folge des Amtsblattes vorgenommen 
worden sein. 
 
Magistrat Salzburg 
Zahl: 6/01/25192/2006/002 

Salzburg, 27. Februar 2006 
 
Betrifft: 
Schloss Mirabell Sanierung Einfahrt 
hier: Bekanntmachung 
 

Offenes Verfahren 
Unterschwellenbereich 

 
Auftraggeberin: 
Stadtgemeinde Salzburg 
 
Vergebende Dienststelle: 
Mag. Abt. 6/01 - Gebäudeverwaltung Hochbau 
 
Gegenstand der Leistung:  
Bauauftrag 
Schloss Mirabell Sanierung Einfahrt 
Malerarbeiten 

Teilangebote zulässig: Nein 
 
Zulässigkeit von Abänderungsangeboten: Nein 
 
Alternativangebote zulässig: Nein  
 
Teilnahmeberechtigt sind nur entsprechend befugte, zu-
verlässige und leistungsfähige Unternehmer. Für Unter-
nehmer aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR 
Abkommen) ist eine Anerkennung oder Gleichhaltung 
gem. §§ 373c und 373d GewO 1994 idgF bzw. eine Bes-
tätigung gem. § 1 Abs. 4 der EWR-Architektenver-
ordnung idgF oder eine Bestätigung gem. § 1 Abs. 4 der 
Ingenieurkonsulentenverordnung idgF erforderlich. Der 
Nachweis der Antragstellung ist vor Ablauf der Ange-
botsfrist beizubringen. 
 
Geplanter Ausführungszeitraum: 
KW 17 - KW 25 2006 
 

Ausschreibungsunterlagen: 
Verfügbar ab: 8.3.2006 
Kostenlos zum Herunterladen unter 
www.stadt-salzburg.at/ausschreibungen 
Kostenbeitrag für die Papierunterlagen € 40,00 
Behebung Papierunterlagen: Während der Amtsstunden bei 
der vergebenden Dienststelle gegen Nachweis der Einzah-
lung des Kostenbeitrages mittels Erlagschein mit der Anga-
be der Aktenzahl: 25192/2006, Vast 2.03300.817000.2. Zah-
lung: auf Konto Nr. 17004, BLZ 20404, Salzburger Spar-
kasse oder Konto Nr. 1889.206, BLZ 60000, Postsparkas-
se.  
 
Ansprechperson: Ing.Gustav Schörghofer  
Ort: 5024 Salzburg, Hubert-Sattler-Gasse 5 
Tel: 0662 8072 DW 2389 Fax: 722075 
E-Mail: gebaeudeverwaltung@stadt-salzburg.at 
 
Vadium:  
Höhe € 2.500,00 
 
Ablauf der Angebotsfrist: 
Montag, 27.3.2006 09:00 Uhr 
 

Einreichungsort: 
Magistrat Salzburg, MD/00 – Magistratsdirektion 
Haupteinlaufstelle, Mirabellplatz 4 (Schloss Mirabell), 
5024 Salzburg  
 
Ende der Zuschlagsfrist: 27.6.2006   
 
Angebotsöffnung: 
Montag, 27.3.2006 10:00 Uhr 
 
Mag. Abt. 6/01 - Gebäudeverwaltung, 
Hubert-Sattler-Gasse 5, 3.Stock - Besprechungszimmer 
Bietern ist die Teilnahme gestattet 
 

Für den Bürgermeister: 
Dipl.-Ing. Gerd Müller 
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Magistrat Salzburg 
Zahl: 7/02/25151/2006/003 

Salzburg, 27. Februar 2006 
 
Betrifft: 
Fuhrpark - 3 leichte Nutzfahrzeuge; 
hier: Bekanntmachung 
 

Offenes Verfahren 
Unterschwellenbereich 

 
Auftraggeberin: 
Stadtgemeinde Salzburg 
 
Vergebende Dienststelle: 
Mag. Abt. 7/02 - Wirtschaftshof  
 
Gegenstand der Leistung:  
Lieferauftrag 
Fuhrpark - 3 leichte Nutzfahrzeuge 
 
Teilangebote zulässig: Ja 
 
Zulässigkeit von Abänderungsangeboten: Nein 
 
Alternativangebote zulässig: Ja  
 
Teilnahmeberechtigt sind nur entsprechend befugte, zu-
verlässige und leistungsfähige Unternehmer. Für Unter-
nehmer aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR 
Abkommen) ist eine Anerkennung oder Gleichhaltung 
gem. §§ 373c und 373d GewO 1994 idgF bzw. eine Bes-
tätigung gem. § 1 Abs. 4 der EWR-Architektenverord-
nung idgF oder eine Bestätigung gem. § 1 Abs. 4 der In-
genieurkonsulentenverordnung idgF erforderlich. Der 
Nachweis der Antragstellung ist vor Ablauf der Ange-
botsfrist beizubringen. 
 
Geplanter Ausführungszeitraum: 
8 Wochen ab schriftl. Auftragserteilung 
 
Ausschreibungsunterlagen: 
Verfügbar ab: 1.3.2006 
Kostenlos zum Herunterladen unter 
www.stadt-salzburg.at/ausschreibungen 
Kostenbeitrag für die Papierunterlagen € 24,00 
Behebung Papierunterlagen: Während der Amtsstunden 
bei der ausschreibenden Dienststelle bzw. unter Tel.Nr. 
0662/8072-4500, bzw Fax. 0662/8072-2072 sowie 
e-mail: wirtschaftshof@stadt-salzburg.at mit Angabe der 
Aktenzahl: 25151/2006 Der Kostenbeitrag für die Papier-
unterlagen (inkl. 20% Mwst) wird mittels Rechnung vor-
geschrieben. 
 
Ansprechperson: Wilfried Plank  
Ort: 5024 Salzburg, Siezenheimer Straße 20 
Tel: 0662 8072 DW 4500 Fax: 722072 
E-Mail: wirtschaftshof@stadt-salzburg.at 

Einsichtnahme in die Projektunterlagen: 
Mag. Abt. 7/02 - Wirtschaftshof Siezenheimer Straße 20 
während der Dienstzeit. 
 
Ablauf der Angebotsfrist: 
Mittwoch, 22.3.2006 08:30 Uhr 
 
Einreichungsort: 
Magistrat Salzburg, MD/00 – Magistratsdirektion 
Haupteinlaufstelle, Mirabellplatz 4 (Schloss Mirabell), 
5024 Salzburg  
 
Ende der Zuschlagsfrist: 22.6.2006 
 
Angebotsöffnung:   
Mittwoch, 22.3.2006 10:00 Uhr 
 
Mag. Abt. 7/02 - Wirtschaftshof, Siezenheimer Straße 20, 
Amtsleitung - Sitzungszimmer 
Bietern ist die Teilnahme gestattet 
 

Für den Bürgermeister: 
Dr. Helmut Stadler 

 
Magistrat Salzburg 
Zahl: 7/02/22417/2006/005  

Salzburg, 2. März 2006 
 
Betrifft: 
Schulamt – Schulmöbel; hier: Bekanntmachung 
 

Offenes Verfahren 
Unterschwellenbereich 

 
Auftraggeberin: 
Stadtgemeinde Salzburg 
 
Vergebende Dienststelle: 
Mag. Abt. 7/02 - Wirtschaftshof  
 
Gegenstand der Leistung:  
Lieferauftrag 
Schulamt - Schulmöbel 
 
Teilangebote zulässig: Ja 
 
Zulässigkeit von Abänderungsangeboten: Ja 
 
Alternativangebote zulässig: Nein  
 
Teilnahmeberechtigt sind nur entsprechend befugte, zu-
verlässige und leistungsfähige Unternehmer. Für Unter-
nehmer aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR 
Abkommen) ist eine Anerkennung oder Gleichhaltung 
gem. §§ 373c und 373d GewO 1994 idgF bzw. eine Bes-
tätigung gem. § 1 Abs. 4 der EWR-Architektenver-
ordnung idgF oder eine Bestätigung gem. § 1 Abs. 4 der 
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Ingenieurkonsulentenverordnung idgF erforderlich. Der 
Nachweis der Antragstellung ist vor Ablauf der Ange-
botsfrist beizubringen. 
 
Geplanter Ausführungszeitraum: 
bis spätestens 14.07.2006 
 
Ausschreibungsunterlagen: 
Verfügbar ab: 7.3.2006 
Kostenlos zum Herunterladen unter 
www.stadt-salzburg.at/ausschreibungen 
Kostenbeitrag für die Papierunterlagen € 24,00 
Behebung Papierunterlagen: Während der Amtsstunden 
bei der ausschreibenden Dienststelle bzw. unter Tel.Nr. 
0662/8072-4500, bzw Fax. 0662/8072-2072 sowie 
e-mail: wirtschaftshof@stadt-salzburg.at mit Angabe der 
Aktenzahl: 22417/2006 Der Kostenbeitrag für die Papier-
unterlagen (inkl. 20% Mwst) wird mittels Rechnung vor-
geschrieben. 
 
Ansprechperson: Wilfried Plank  
Ort: 5024 Salzburg, Siezenheimer Straße 20 
Tel: 0662 8072 DW 4500 Fax: 722072 
E-Mail: wirtschaftshof@stadt-salzburg.at 
 
Einsichtnahme in die Projektunterlagen: 
Mag. Abt. 7/02 - Wirtschaftshof  Siezenheimer Straße 20 
während der Dienstzeit. 
 
Ablauf der Angebotsfrist: 
Donnerstag, 30.3.2006 08:30 Uhr 
 
Einreichungsort: 
Magistrat Salzburg, MD/00 – Magistratsdirektion 
Haupteinlaufstelle, Mirabellplatz 4 (Schloss Mirabell), 
5024 Salzburg  
 
Ende der Zuschlagsfrist: 30.6.2006   
 
Angebotsöffnung:   
Donnerstag, 30.3.2006 10:00 Uhr 
 
Mag. Abt. 7/02 - Wirtschaftshof, Siezenheimer Straße 20, 
Amtsleitung - Sitzungszimmer 
Bietern ist die Teilnahme gestattet 
 

Für den Bürgermeister: 
Dr. Helmut Stadler 
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Bau- und Anlagenbehörde 
Auerspergstraße 7 
Montag bis Donnerstag, 
7.30 bis 16.00 Uhr, 
Freitag, 7.30 bis 13.00 Uhr 
Tel. 8072 - 3311 
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Stadtverwaltung Salzburg. 
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Frauenbüro 
Schloss Mirabell 
Montag bis Donnerstag, 7.30 bis 16.00 Uhr, 
Freitag, 7.30 bis 12.00 Uhr 
Tel. 8072 – 2043, Fax: 8072 – 2066 
frauenbuero@stadt-salzburg.at 
www.stadt-salzburg.at/frauen 
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WirtschaftsService 
- Standort- und Bodenpreisberatung 
- Projektkoordinierung 
- Wirtschaftsförderungen 
- Betriebsreportagen im salzburger monat 
Hubert-Sattler-Gasse 7 (1. Stock) 
Tel.  8072 – 2042 
Fax. 8072 – 3405 
wirtschaftsservice@stadt-salzburg.at 
www.stadt-salzburg.at/wirtschaft 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelmäßig, zeitgerecht und zuverlässig informiert zu sein,  
wird nicht nur für Firmen und Betriebe, 
sondern auch für Privatpersonen immer wichtiger. 
 
Das zweimal monatlich erscheinende Amtsblatt der Stadt 
bietet als offizielles Organ der Stadtverwaltung wertvolle 
Informationen aus erster Hand wie: 
 

 Beschlüsse des Gemeinderates 

 Kundmachungen besonderer Rechtswirksamkeit 

 Öffentliche Ausschreibungen 

 u.v.m.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bestellschein 
 

Ich bestelle hiermit ein Jahresabonnement (mindestens 24 Ausgaben) 
Des „Amtsblattes der Stadt Salzburg“. 

Name:   

Straße:  

UID-Nummer:__________________________________________________ 

Postleitzahl: Ort:  

Datum: Unterschrift:  

 
Das Abo verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens  
bis November des laufenden Jahres schriftlich gekündigt wird. 
 
Bitte einsenden an: Info-Z, Schloss Mirabell, A-5024 Salzburg 
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 Amtsblatt  
 
 Nur EURO 18,89 
 pro Jahr im Abo 
 
 
 Kundmachungen, 
 Ausschreibungen, 
 u.v.m. aus der 
 Stadt Salzburg 
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